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TEIL I:  BEGRÜNDUNG 

1.0 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 
 
Die Gemeinde Brinkum beabsichtigt, angesichts der aktuellen Nachfragesituation 
nach Kindertagesstätten sowie einer Bewegungshalle, die Schaffung entsprechender 
Flächen planungsrechtlich zu sichern und stellt zu diesem Zweck den Bebauungsplan 
Nr. BR 03 „Kita Brinkum“ auf.  
 
Da das Plangebiet im aktuellen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Hesel der-
zeit als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt ist, wird die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. BR 03 im Parallelverfahren gem. § 8 (3) Nr. 1 BauGB mit der 59. Flä-
chennutzungsplanänderung durchgeführt.  
 
Die Erschließung des Gebietes soll von der Kirchstraße mit Querung des regional be-
deutsamen Radfernweges erfolgen. 

2.0 RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Kartenmaterial 
 

Die Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. BR 03 „Erweiterung Gewerbegebiet 
Uhlhornstraße“ wurde unter Verwendung der digitalen Kartengrundlage des LGLN – 
Regionaldirektion Aurich, Katasteramt Leer im Maßstab 1 : 1.000 erstellt. 

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der etwa 0,62 ha große Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes befindet 
sich im Zentrum der Gemeinde Brinkum, nördlich der Kirchstraße. Die exakte Abgren-
zung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

2.3 Städtebauliche Situation und Nutzungsstruktur 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. BR 03 „Kita Brinkum“ unterliegt der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Der Geltungsbereich wird durch angrenzende Wallhe-
ckenstrukturen und Gräben gegliedert.  
 
Das Umfeld des Plangebiets wird im Wesentlichen durch landwirtschaftlich genutzte 
Flächen geprägt. Im Süden grenzt ein regional bedeutsamer Radwanderfernweg an, 
weiter südlich befinden sich Wohngebäude.  

3.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
 
Nach § 1 (4) BauGB unterliegen Bauleitpläne, in diesem Fall die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. BR 03 „Kita Brinkum“ einer Anpassung an die Ziele der Raumord-
nung. Aus den Vorgaben der übergeordneten Planungen ist die kommunale Planung 
zu entwickeln bzw. hierauf abzustimmen. 

3.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP) 
 
Im rechtsgültigen Landesraumordnungsprogramm (LROP) 2022 des Landes Nieder-
sachsen werden für das Plangebiet selbst keine gesonderten Festsetzungen getrof-
fen. Grundsätzlich ist die Sicherung und Entwicklung von öffentlichen Einrichtungen 
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und Angeboten der Daseinsvorsorge für Kinder sowie für sportliche Zwecke mit dem 
übergeordneten Zielen des Landesraumordnungsprogramm vereinbar. 

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
 
Das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) für den Landkreis Leer aus dem 
Jahr 2006 konkretisiert die auf Landesebene formulierten Zielsetzungen für das Plan-
gebiet. Grundsätzlich sind innerhalb des genannten Gebietes alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen so abzustimmen, dass sie in ihrer Eignung und besonde-
ren Bedeutung nicht beeinträchtigt werden.  
 
Die Neuorganisation der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die Bevölke-
rungsentwicklung im Hinblick auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern sowie für 
sportlichen Zwecken dienenden Einrichtungen entspricht den Zielen des Regionalen 
Raumordnungsprogramms. 

3.3 Vorbereitende Bauleitplanung 
 

Für das Plangebiet gelten die Darstellungen des derzeit wirksamen Flächennut-
zungsplanes der Samtgemeinde Hesel aus dem Jahr 1980 (Neubekanntmachung 
2007), der das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 9 a) 
BauGB ausweist.  
 
Um die nötigen Voraussetzungen für den vorliegenden Bebauungsplan zu treffen und 
diesen aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln, erfolgt gem. § 8 (3) BauGB pa-
rallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes die 59. Änderung des Flächennutzungs-
planes. Hierin wird entsprechend des o. g. Planungsziels die gesamte Fläche als Flä-
che für den Gemeinbedarf dargestellt.  

3.4 Verbindliche Bauleitplanung 
 
Für den Geltungsbereich liegt keine verbindliche Bauleitplanung vor. Vorhaben sind 
nach § 35 BauGB (Außenbereich) zu beurteilen.  

4.0 ÖFFENTLICHE BELANGE 

4.1 Belange von Natur und Landschaft / Umweltprüfung 
 
In der Abwägung gemäß § 1 (7) BauGB sind in den Bauleitplänen die Belange des 
Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege gem. § 1 (6) Nr. 7 
BauGB zu berücksichtigen (vgl. § 1a BauGB). Sind aufgrund der Aufstellung, Ände-
rung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen, Eingriffe in die Natur und Land-
schaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz zu ent-
scheiden (vgl. § 18 (1) BNatSchG). Es ist zu prüfen, ob durch den Bebauungsplan 
Veränderungen durch die Gestaltung oder Nutzung von Grundflächen vorbereitet 
werden, welche die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbil-
des erheblich beeinträchtigen können. Der Verursacher des Eingriffs ist verpflichtet, 
die unvermeidbaren Beeinträchtigungen innerhalb einer bestimmten Frist durch Maß-
nahmen des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Landschaftspflege auszugleichen, 
soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbil-
des erforderlich ist (vgl. § 15 (2) BNatSchG). 
 
Die Gemeinde Brinkum hat die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gem. § 1a BauGB sowie die sonstigen umweltbezogenen Auswir-
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kungen des Planvorhabens auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu berück-
sichtigen. Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild, die sich aus der 
Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. BR 03 „Kita Brinkum“ ergeben, sowie die sons-
tigen Umweltauswirkungen des Planvorhabens, werden im Umweltbericht gem. § 2a 
BauGB dargestellt und bewertet. Der Umweltbericht wird als Teil II der Begründung 
den Planunterlagen zur öffentlichen Auslegung beigefügt. Auch die externen Kom-
pensationsmaßnahmen werden bis zur öffentlichen Auslegung in die Planung einge-
stellt. 

4.2 Belange des Immissionsschutzes 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, 
unterschiedlichen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass 
Konfliktsituationen vermieden werden und die städtebauliche Ordnung sichergestellt 
wird. Es sind die allgemeinen Anforderungen und die Belange des Umweltschutzes 
gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB zu beachten. Schädliche Umwelteinwirkungen sind bei der 
Planung nach Möglichkeit zu vermeiden (§ 50 BImSchG).  
 
Südlich des Geltungsbereiches befindet sich die nächstgelegene Wohnnutzung. Die 
geplante Kita verursacht Geräuschimmissionen durch die auf den Außenflächen 
spielenden Kinder und durch den betriebsbedingten Fahrzeugverkehr der Kita und der 
Bewegungshalle. Beide Einrichtungen sollen nur tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) ge-
nutzt werden. Für die Kita gilt, dass die Geräuschimmissionen von spielenden Kindern 
nicht beurteilungsrelevant sind. Daher sind nur die Geräusche durch den Fahrzeug-
verkehr zu beurteilen. Die Gemeinde erwartet keine Verdoppelung des Verkehrsauf-
kommens. Daher sind die Geräuschimmissionen nicht beurteilungsrelevant im Sinne 
der Nr. 7.4 TA Lärm. Sollte wider Erwarten das vorhandene Verkehrsaufkommen so 
gering sein, dass es durch den Zufahrtsverkehr zur Kita und der Bewegungshalle zu 
einer Verdoppelung kommt, ist der Verkehr insgesamt so gering, dass der Immissi-
onswert der 16. BImSchV nicht erreicht wird. 

4.3 Belange der Wasserwirtschaft 
 
In der Bauleitplanung sind die Belange der Wasserwirtschaft zu beachten. Das im 
Plangebiet anfallende Oberflächenwasser von versiegelten Bauflächen muss ord-
nungsgemäß entsprechend wasserwirtschaftlicher Anforderungen abgeleitet werden. 
Bis zur öffentlichen Auslegung wird ein Oberflächenentwässerungskonzept erstellt 
und den Planunterlagen beigefügt.  

4.4 Belange des Denkmalschutzes 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. § 1 (6) Nr. 5 BauGB die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu beachten. Innerhalb des Geltungsberei-
ches sind keine Fundstellen bekannt, daher wird nachrichtlich auf die Meldepflicht von 
ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden im Zuge von Bauausführungen hingewie-
sen: „Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bo-
denfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen, u. Steinkonzentrationen, auch geringe 
Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Nds. 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren Denkmal-
schutzbehörde des Landkreises Leer oder dem archäologischen Dienst der Ostfriesi-
schen Landschaftals verantwortliche Stellen unverzüglich gemeldet werden. Melde-
pflichtig sind der BRnder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde 
und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werkta-
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gen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tra-
gen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestat-
tet.“ 

4.5 Altlasten (Altablagerungen, Altstandorte) 
 
Im Plangebiet sind keine Altablagerungen (stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen, z. 
B. ehemalige Müllkippen) oder Altstandorte (z. B. ehemals gewerblich genutzte Flä-
chen und sonstige Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umge-
gangen worden ist) gemeldet.  
 
Sollten bei den Bauarbeiten Hinweise auf Abfallablagerungen, Bodenverunreinigun-
gen etc. zutage treten oder Bodenverunreinigungen während der Bauphase (Lecka-
gen beim Umgang mit Betriebsmitteln oder Baustoffen) auftreten, ist unverzüglich der 
Landkreis Leer als untere Bodenschutz- und Abfallbehörde zu benachrichtigen. 

4.6 Belange des Bodenschutzes 
 
Bei geplanten Baumaßnahmen oder Erdarbeiten sind die Vorschriften des vorsorgen-
den Bodenschutzes zu beachten, d.h. jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so 
zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. 
Grundstückseigentümer bzw. Nutzer sind verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der 
von ihrem Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderungen zu ergreifen 
(Grundpflichten gemäß § 4 BBodSchG). 

4.7 Belange des Abfallrechtes 
 
Anfallende Abfälle (z. B. Baustellenabfall, nicht auf der Baufläche verwertbarer Bo-
denaushub usw.) unterliegen den Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes so-
wie der Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Leer in der jeweils gültigen 
Fassung. Demnach sind die Abfälle einer Verwertung (vorrangig) bzw. Beseitigung 
zuzuführen und hierfür getrennt zu halten.  
 
Nicht kontaminiertes Bodenmaterial und andere natürlich vorkommende Materialien, 
die bei Bauarbeiten ausgehoben wurden, können unverändert an dem Ort, an dem sie 
ausgehoben wurden, für Bauzwecke wiederverwendet werden. Im Rahmen des kon-
kreten Baugenehmigungsverfahrens sind eine Darstellung des geplanten Verbleibs 
und ein Nachweis über die Qualität des Bodens zu erbringen.  
Verwertungsmaßnahmen wie z. B. Flächenauffüllungen außerhalb des Baugrundstü-
ckes, Errichtung von Lärmschutzwällen usw., unterliegen ggf. genehmigungsrechtli-
chen Anforderungen (nach Bau-, Wasser- und Naturschutzrecht) und sind daher vor-
ab mit dem Landkreis Leer bzw. der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustim-
men.  
 
Sofern mineralische Abfälle (Recyclingschotter und Bodenmaterial) für geplante Ver-
füllungen oder Versiegelungen zum Einsatz kommen sollen, gelten die Anforderungen 
der LAGA Richtlinie M 20 (Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Nr. 20 „An-
forderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen“).  

4.8 Kampfmittel 
 
Hinweise auf das Vorkommen von Kampfmitteln liegen derzeit für das Plangebiet 
nicht vor. Sollten bei den Bau- und Erdarbeiten jedoch Kampfmittel (Bombenblindgän-
ger, Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind diese umgehend 
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dem Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), 
Regionaldirektion Hameln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu mel-
den. 

5.0 INHALTE DES BEBAUUNGSPLANS 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Dem kommunalen Planungsziel Rechnung tragend, wird innerhalb des Bebauungs-
planes Nr. BR 03 eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung sozia-
len Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen sowie der Zweckbestimmung 
sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen gem. § 9 (1) Nr. 5 BauGB 
festgesetzt. 

6.0 VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 

• Verkehrserschließung 
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine neu anzulegen-
de Zufahrt von der Kirchstraße. 
 

• Gas- und Stromversorgung 
Die Gas- und Stromversorgung erfolgt über den Anschluss an die Versorgungs-
netze der EWE NETZ GmbH.  
 

• Schmutz- und Abwasserentsorgung 
Die Schmutz- und Abwasserentsorgung innerhalb des Plangebietes wird über den 
Anschluss an das vorhandene und noch zu erweiternde Kanalnetz gesichert. 
 

• Wasserversorgung  
Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser wird durch den Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) gesichert. 
 

• Abfallbeseitigung 
Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Leer. 
 

• Oberflächenentwässerung 
Bis zur öffentlichen Auslegung wird ein Oberflächenentwässerungskonzept erstellt 
und den Planunterlagen beigefügt.  

 

• Fernmeldetechnische Versorgung 
Die fernmeldetechnische Versorgung des Bebauungsplangebietes erfolgt lt. Si-
cherstellungsauftrag gem. § 77 i Abs. 7 Telekommunikationsgesetz (TKG) über 
die verschiedenen Telekommunikationsanbieter.  
 

• Sonderabfälle 
Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzu-
führen. 
 

• Brandschutz 
Die Löschwasserversorgung innerhalb des Plangebietes wird gemäß den entspre-
chenden Anforderungen sichergestellt.  
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7.0 VERFAHRENSGRUNDLAGEN / -VERMERKE 

7.1 Rechtsgrundlagen 
 
Dem Bebauungsplan liegen zugrunde (in der jeweils aktuellen Fassung): 
 

• BauGB  (Baugesetzbuch), 

• BauNVO  (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke: Bau- 
nutzungsverordnung), 

• PlanzV  (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die  
Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung), 

• NBauO  (Niedersächsische Bauordnung), 

•  

• NAGBNatSchG (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-  
schutzgesetz), 

• BNatSchG  (Bundesnaturschutzgesetz), 

• NKomVG  (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz). 

7.2 Planverfasser 
 
Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes Nr. BR 03 „Erweiterung Gewerbegebiet Uhl-
hornstraße“ erfolgte im Auftrag der Gemeinde Brinkum vom Planungsbüro: 
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